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Vorwort
Seit 1996 verpflichtet das Arbeitsschutzgesetz alle Arbeitgeber durch eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen und 

der damit verbundenen Gefährdungen eigenständig die notwendigen Maßnahmen zum Schutz ihrer Beschäftigten 

abzuleiten. Das Arbeitsschutzgesetz setzt dabei auf eine qualifizierte Beratung, z. B. durch Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit, Betriebs- und Werksärzte im Unternehmen oder durch externe sicherheitstechnische und 

arbeitsmedizinische Dienstleister. Im Einklang mit den Rahmenregelungen der Europäischen Union gibt dieses 

Vorgehen den Unternehmen mehr Spielraum im Arbeitsschutz. Dies geht aber auch mit der zusätzlichen 

Verantwortung einher, im Zweifelsfall zu belegen, dass die getroffenen Maßnahmen dem aktuellen Stand der  
Technik und der (arbeits-)wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechen.

Gefährdungsbeurteilung ist multidisziplinär und setzt eine qualifizierte Zusammenarbeit aller Beteiligten voraus. 

Seit 1997 unterstützt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) betriebliche und 

überbetriebliche Akteure sowie im Vollzug des Arbeitsschutzes Tätige, mit einem Handbuch, das die 

wissenschaftlichen Grundlagen für die Beurteilung verschiedener Gefährdungen beschreibt und in einen 

praxisgerechten Kontext setzt. In diesem Zeitraum hat sich das Spektrum der Gefährdungen und der Umfang der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse kontinuierlich erweitert.

Das Handbuch richtet sich an alle, die an der betrieblichen Umsetzung und am Vollzug der gesetzlichen 

Vorschriften zum Arbeitsschutz beteiligt sind und möchte sie mit den fachlichen Grundlagen ihrer Aufgaben 

vertraut machen. Es ergänzt als Nachschlagewerk die Vielzahl existierender praktischer Handlungshilfen zum  
Arbeitsschutz.

Die vorliegende Neufassung, die den bisherigen "Ratgeber zur Gefährdungsbeurteilung" ablöst, wurde von den 

Wissenschaftlichen Leitungen der BAuA begleitet, die gleichzeitig dem Herausgeberteam angehören. Dies soll bei 

der großen fachlichen Breite der Thematik sicherstellen, dass die Darstellung der Gefährdungsfaktoren dem Stand 

von Wissenschaft und Technik entspricht und auch Erkenntnisse aus aktuellen Forschungsaktivitäten 

berücksichtigt. So wurde vor allem der Abschnitt "Psychische Gefährdungen" neu gestaltet, Grundlage sind die 

Erkenntnisse des umfangreichen Forschungsvorhabens "Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt". In einem neu 

gestalteten ersten Teil sind die Grundlagen und Prozessschritte der Gefährdungsbeurteilung ausführlich 

beschrieben.

Unser herzlicher Dank gilt allen Autorinnen und Autoren für die Erstellung bzw. Aktualisierung ihrer Beiträge.  

Ebenso danken wir den Kolleginnen und Kollegen aus dem Kommunikationsteam.

 Dortmund/Berlin/Dresden, im Oktober 2023

Das Herausgeberteam 

 Marlies Kittelmann, Lars Adolph, Alexandra Michel, Rolf Packroff, Martin Schütte, Sabine Sommer
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Einleitung

Das vorliegende Handbuch ist ein Nachschlagewerk für Arbeitsschutzfachleute. Es stellt grundlegende 

Informationen für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung zur Verfügung. Durch die Berücksichtigung der 

allgemeinen Informationen und Kriterien in diesem Handbuch lässt sich nicht die Angemessenheit eines konkreten 

Ergebnisses einer Gefährdungsbeurteilung ableiten, hierfür sind stets betriebs- und situationsspezifische Aspekte  

zu berücksichtigen.

 Das Handbuch gliedert sich in drei Teile:

 Teil 1 enthält allgemeine Informationen und Empfehlungen zur Vorgehensweise bei der Gefährdungsbeurteilung.

Teil 2 enthält gefährdungsfaktorenbezogenes Wissen, insbesondere zur Relevanz der jeweiligen Gefährdung und 
deren Wirkungen, Ermittlungs- und Beurteilungsgrundlagen, Arbeitsschutzmaßnahmen sowie vorliegende  
Vorschriften, Regelwerke und weitere (arbeits-)wissenschaftliche Erkenntnisse.

Teil 3 enthält qualitätsgesicherte Handlungshilfen zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen in Form einer  
Datenbank.

Teil 1 und Teil 2 des Handbuches können unter www.baua.de/gefaehrdungsbeurteilung vollständig oder 

abschnittsweise als Offlinefassung in Form eines PDF-Downloads genutzt werden. Das Handbuch ersetzt den 

bisher von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und  Arbeitsmedizin (BAuA) publizierten "Ratgeber zur 

Gefährdungsbeurteilung".

Das Handbuch basiert auf dem aktuellen, aber sich schnell entwickelnden Wissensstand. Deshalb erfolgt eine 

regelmäßige Aktualisierung, bei der wir auch Meinungen, Änderungs- und Erweiterungswünsche der Nutzer 

berücksichtigen möchten. Wir bitten um Übermittlung entsprechender Hinweise an das BAuA-

Informationszentrum per E Mail info-zentrum@baua.bund.de oder über das Kontaktformular.
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1 Grundlagen und Prozessschritte der Gefährdungsbeurteilung 
 
Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Instrument für zielgerichtete betriebliche Präventionsmaßnahmen im

Bereich des Arbeitsschutzes auf Grundlage der Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Auf den nachfolgenden Seiten

erfahren Sie mehr über

die Grundlagen und

die Prozessschritte der Gefährdungsbeurteilung. 

Um Sie stets auf dem aktuellen Stand zu halten, werden die Inhalte der Rubrik Grundlagen und Prozessschritte der

Gefährdungsbeurteilung laufend durch unser Autorenteam aktualisiert. In der Aktualisierungsliste finden Sie einen

Überblick über die zuletzt überarbeiteten Seiten.
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https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung/Gefaehrdungsbeurteilung/Handbuch-Gefaehrdungsbeurteilung/Service/PDF-Ausgabe/Aktualisierungsliste


1.1 Grundlagen
 
In diesem Bereich finden Sie grundlegende Informationen zur Gefährdungsbeurteilung.
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1.1.1 Ziele 
 
Die Gefährdungsbeurteilung ist das zentrale Instrument für zielgerichtete betriebliche Präventionsmaßnahmen im

Bereich des Arbeitsschutzes auf Grundlage der Beurteilung der Arbeitsbedingungen. 

Sie bildet die Handlungsgrundlage für den Arbeitgeber, um seine Grundpflicht gemäß § 3 Absatz 1 Arbeitsschut-

zgesetz (ArbSchG) zu erfüllen. Unter Berücksichtigung aller Umstände im Betrieb hat der Arbeitgeber erforderliche

Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen. Diese Maßnahmen sind regelmäßig auf ihre Wirksamkeit zu prüfen

und erforderlichenfalls an sich ändernde Gegebenheiten anzupassen. Damit verpflichtet das Arbeitsschutzgesetz

den Arbeitgeber, den Sicherheits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten ständig zu verbessern. Ziel ist es, die

Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und die psychische Gesundheit

möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird (§ 4 Absatz 1 ArbSchG). 

Gefährdungsbeurteilungen und daraus abgeleitete Arbeitsschutzmaßnahmen helfen, Kosten im Zusammenhang

mit Arbeitsunfällen und arbeitsbedingte Erkrankungen sowie damit verbundene Aufwendungen für das Aufrech-

terhalten des Betriebsablaufs zu vermeiden, und sind somit auch ein Wettbewerbsfaktor. 

Mit einer durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeit von 17,4 Tagen je Arbeitnehmer ergeben sich im Jahr 2018 insg-

esamt 708,3 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage. Ausgehend von diesem Arbeitsunfähigkeitsvolumen schätzt die

BAuA die volkswirtschaftlichen Produktionsausfälle auf insgesamt 85 Milliarden Euro bzw. den Ausfall an Brutt-

owertschöpfung auf 145 Milliarden Euro. Quelle: Volkswirtschaftliche Kosten durch Arbeitsunfähigkeit 2018 [1] 

Im Jahr 2018 ereigneten sich 949 309 Arbeitsunfälle und 541 tödliche Arbeitsunfälle. Die Zahl der Erwerbstätigen

lag bei 41,9 Millionen. Die Unfallquote der meldepflichtigen Arbeitsunfälle je 1 000 Vollarbeiter betrug 24,2. Quelle:

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2018 [2] 

Neben Kosteneinsparungen durch Vermeidung von Arbeitsunfällen und beruflich bedingten Erkrankungen sowie

Verringerung der Fehlzeiten von Mitarbeitern tragen Gefährdungsbeurteilungen auch zur Vermeidung von Stör-

ungen des Arbeitsablaufes, z. B. durch Aufdeckung von Schwachstellen, wie technischen Mängeln an Arbeitsmi-

tteln, Organisationsmängeln oder Fehlverhalten, und zur Qualitätssicherung von Produkten und Dienstleistungen

bei. 

Nicht zu vergessen ist der positive Einfluss sicher und gesundheitsgerecht gestalteter Arbeitsbedingungen auf die

Motivation und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Mitarbeiter, die sich an ihrem Arbeitsplatz sicher fühlen,

sind auch leistungsfähiger und motivierter. Sie werden nicht durch eine unsichere Arbeitsumgebung in ihrer Arbeit

behindert oder gefährdet. Sie können Fehler vermeiden, sich auf das Wesentliche konzentrieren, besser und effi-

zienter arbeiten.
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1.1.2 Rechtsgrundlagen 
 
Das am 21.8.1996 in Kraft getretene Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet jeden Arbeitgeber, die für die

Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln und daraus die erforderlichen Maßnahmen

des Arbeitsschutzes abzuleiten. Das ArbSchG setzt die europäische Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG

in deutsches Recht um. 

Das ArbSchG und die darin verankerte Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung gilt für alle Tätigkeiten in Wirtschaft und

Verwaltung und für alle Beschäftigtengruppen. Dazu gehören gewerbliche Betriebe, aber auch Unternehmen ohne

Erwerbscharakter, Unternehmen der freien Berufe, Unternehmen in der Land- und Forstwirtschaft und die öffen-

tliche Verwaltung. Beschäftigte im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes gemäß § 2 Absatz 2 ArbSchG sind

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,

arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 5 Absatz 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes, ausgenommen die in

Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten,

Beamtinnen und Beamte,

Richterinnen und Richter,

Soldatinnen und Soldaten,

die in Werkstätten für Behinderte Beschäftigten. 

Ausgenommen sind Hausangestellte in privaten Haushalten und in Heimarbeit Beschäftigte und ihnen Gleichg-

estellte gemäß Heimarbeitsgesetz (HAG). Demgegenüber sind Heimarbeiter über § 13 HAG in den Anwendung-

sbereich der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und der Biosto-

ffverordnung (BioStoffV) einbezogen. Außerdem bleibt der Arbeitgeber auch in Privathaushalten zu umfangreichen

Arbeitsschutzmaßnahmen verpflichtet (§ 618 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)). 

Für Beschäftigte auf Seeschiffen und im Bergbau gelten vorrangig die in den speziellen Rechtsvorschriften getr-

offenen Festlegungen zur Gefährdungsbeurteilung. 

Bei der Gefährdungsbeurteilung ist auch der Schutz von den Beschäftigten gleichgestellten Personen zu berück-

sichtigen. Diesbezügliche Konkretisierungen enthalten die Arbeitsschutzverordnungen. Zum Beispiel werden in der

BioStoffV, der GefStoffV und der BetrSichV Schülerinnen und Schüler, Studierende und sonstige Personen, ins-

besondere in wissenschaftlichen Einrichtungen als den Beschäftigten gleichgestellte Personen genannt. Nach

BetrSichV sind auch für den Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen ohne Beschäftigte mit Ausnahme von

Aufzugsanlagen Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen. Bei Beschäftigten von Fremdfirmen müssen alle

betroffenen Arbeitgeber bei der Durchführung ihrer Gefährdungsbeurteilungen zusammenzuwirken. Darüber

hinaus ist in der Arbeitsstättenregel ASR V3 festgelegt, dass auch Gefährdungen durch sonstige in der Arbeitsstätte

anwesende Personen, z. B. Beschäftigte im Rahmen von Werkverträgen [3] sowie Besucher und Kunden, bei der

Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen sind. 

Über die DGUV Vorschrift 1 sind die Maßnahmen des staatlichen Arbeitsschutzrechts für alle Versicherten, d. h.

auch für Versicherte, die keine Beschäftigten sind, anzuwenden. 

Die Forderung des Arbeitsschutzgesetzes zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen ist für Teilbereiche in

weiteren Gesetzen, Verordnungen und staatlichen Regeln übernommen und konkretisiert worden, insbesondere:

ArbStättV und Technische Regel für Arbeitsstätten ASR V3

BetrSichV und Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 1111

GefStoffV und Technische Regel für Gefahrstoffe TRGS 400

BioStoffV und Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe TRBA 400

Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV) und Technische Regeln TRLV Lärm

sowie TRLV Vibrationen

Verordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV) und Technische Regeln TROS

Verordnung zu elektromagnetischen Feldern (EMFV) und Technische Regeln TREMF

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) und Arbeitsmedizinische Regel AMR 3.2

Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 

Die Staatlichen Regeln werden von Ausschüssen zu den Arbeitsschutzverordnungen, vom Ausschuss für Sicherheit

und Gesundheit bei der Arbeit (ASGA) nach dem Arbeitsschutzgesetz sowie vom Ausschuss für Mutterschutze-

rarbeitet und auf der BAuA-Internetseite im Volltext veröffentlicht. Die BAuA führt die Geschäfte der Arbeitssch-

utzausschüsse und des ASGA und arbeitet fachlich in allen Ausschüssen und ihren Untergremien mit. Über die

genannten Vorschriften hinaus sind weitere Vorschriften mit spezifischen Anforderungen an Arbeitsschutzmaß-
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nahmen bei der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigten (vgl. Abschnitt 2.3 Gefährdungen beurteilen und Teil

2 Gefährdungsfaktoren).
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1.1.3 Begriffe 
 
Gefährdungsbeurteilung ist die systematische Ermittlung und Bewertung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit

verbundenen Gefährdung mit dem Ziel, erforderliche Maßnahmen des Arbeitsschutzes festzulegen. (

Begriffsglossar zu den Regelwerken der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der Biostoffverordnung

(BioStoffV) und der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)) 

Gefährdung bezeichnet die Möglichkeit eines Schadens oder einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ohne bes-

timmte Anforderungen an deren Ausmaß oder Eintrittswahrscheinlichkeit. (Amtliche Begründung zum ArbSchG) 

Gefährdungsfaktoren sind Gruppen von Gefährdungen, die durch gleichartige Gefahrenquellen oder Wirkungsq-

ualitäten gekennzeichnet sind. Folgende Faktoren werden in Teil 2 des Handbuches erläutert:

Mechanische Gefährdungen

Elektrische Gefährdungen

Gefahrstoffe, Brand- und Explosionsgefährdungen

Biostoffe

Thermische Gefährdungen

Gefährdungen durch physikalische Einwirkungen

Gefährdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen

Physische Belastung

Psychische Faktoren

Arbeitszeitgestaltung 

Maßnahmen des Arbeitsschutzes 

Maßnahmen des Arbeitsschutzes sind Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedi-

ngten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit (§ 2 Absatz

1 ArbSchG). Es gilt, die Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und die

psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird (§ 4

Absatz 1 ArbSchG). 

Prozessschritte der Gefährdungsbeurteilung 

Die Gefährdungsbeurteilung umfasst folgende Prozessschritte:

Vorbereiten

Ermitteln der Gefährdungen

Beurteilen der Gefährdungen

Festlegen erforderlicher Arbeitsschutzmaßnahmen

Durchführen der Maßnahmen

Überprüfen der Wirksamkeit der Maßnahmen

Dokumentieren der Ergebnisse

Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung
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1.1.4 Anlässe 
 
Gefährdungsbeurteilungen sind durchzuführen

als Erstbeurteilung an allen bestehenden Arbeitsplätzen für alle Arbeitstätigkeiten;

als präventive Gefährdungsbeurteilung sowie konkretisierende, anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung nach

MuSchG (siehe auch Abschnitt 1.8);

bei betrieblichen Veränderungen, die die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten beeinflussen

können, z. B. Beschaffung neuer Arbeitsmittel, Einsatz neuer Arbeitsstoffe, Planung neuer Arbeitsplätze oder

Arbeitsstätten, Änderung der Arbeitsverfahren oder Änderungen der Arbeitsorganisation;

nach Auftreten von Arbeitsunfällen, Beinaheunfällen, Berufskrankheiten oder Fehlzeiten infolge arbeitsbedingter

Gesundheitsbeeinträchtigungen;

bei Anhaltspunkten für unzureichende Schutzmaßnahmen, die sich aus der Auswertung von arbeitsmedizin-

ischen Vorsorgeuntersuchungen ergeben;

bei Störfällen und Havarien;

bei Auftreten von Pandemien;

nach Instandsetzungsarbeiten, die Einfluss auf die Sicherheit haben;

zur Ableitung von Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen von Arbeitsmitteln und der Festlegung der

Anforderungen an das Prüfpersonal;

bei Änderungen von Verordnungen, Technischen Regeln und relevanten DGUV Vorschriften und Regeln;

wenn die Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ergeben hat, dass die festgelegten Schutzmaßna-

hmen nicht ausreichend wirksam sind.
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1.1.5 Mitwirkende bei der Gefährdungsbeurteilung 
 
Die Verantwortung für die Einhaltung des Arbeitsschutzgesetzes und somit auch für die Durchführung der Gef-

ährdungsbeurteilung trägt der Arbeitgeber. Er kann geeignete Personen mit der Durchführung der Gefährdungs-

beurteilung beauftragen, z. B. Führungskräfte auf der Meisterebene. In jedem Fall hat der Arbeitgeber sicherzus-

tellen, dass die Gefährdungsbeurteilung fachkundig durchgeführt wird. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über

die entsprechenden Kenntnisse, hat er sich fachkundig beraten zu lassen. Fachkundig ist, wer über erforderliche

Fachkenntnisse verfügt. Zu den Anforderungen zählen eine entsprechende Berufsausbildung, Berufserfahrung oder

eine zeitnah ausgeübte entsprechende berufliche Tätigkeit. Die Fachkenntnisse sind durch Teilnahme an Schul-

ungen oder Unterweisungen auf aktuellem Stand zu halten. 

Fachkundig können die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder die Betriebsärztin/der Betriebsarzt sein. Sie sind nach §

3 und § 5 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) vom Arbeitgeber zu bestellen. Einer ihrer Kernaufgabe ist nach ASiG,

konkretisiert in der DGUV Vorschrift 2, den Arbeitgeber bei der Gefährdungsbeurteilung zu unterstützen. Ihre

Beratungspflicht beinhaltet Fragen des medizinischen Arbeitsschutzes, der Arbeitssicherheit, der Unfallverhütung,

einschließlich der menschengerechten Arbeitsgestaltung. Sie beobachten den Arbeitsschutz im Betrieb z. B. durch

regelmäßige Begehungen und unterstützen bei der Etablierung von Schutzmaßnahmen. Durch ihre Ausbildung

können sie Gefährdungen beurteilen und gleichzeitig abschätzen, bei welchen Anforderungen zusätzliche interne

Beratungsleistungen oder externe Expertise erforderlich sind. Bei Betrieben bis zu maximal 50 Beschäftigten kann

der Arbeitgeber eine alternative Betreuungsform nach § 2 Absatz 4 DGUV Vorschrift 2 wählen und nach Bedarf

entscheiden, wann eine zusätzliche Betreuung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit oder die Betriebsärztin/den

Betriebsarzt notwendig ist. Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer alternativen Betreuungsform ist, dass

der Arbeitgeber aktiv im Betrieb eingebunden ist. Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an den Sitzu-

ngen des Arbeitsschutzausschusses beratend teilzunehmen (§ 178 Abs. 4 SGB IX). Wertvolle Hinweise z. B zur

Gestaltung von Arbeitsplätzen und zu spezifischen Schutzmaßnahmen können die Sicherheitsbeauftragten des

Betriebes und ggf. weitere Beauftragte wie Brandschutzbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte, Hygienebeauftr-

agte, Ersthelfer geben. Sie sollten immer in die Gefährdungsbeurteilung involviert werden. 

Soweit vorhanden, ist der Arbeitsschutzausschuss (ASA) an der Planung und Durchführung der Gefährdungsb-

eurteilung zu beteiligen. 

Darüber hinaus sind ggf. weitere Fachleute für spezielle Untersuchungen wie Lärmmessungen, Gefahrstoffmes-

sungen oder zur Beurteilung psychischer Belastungen hinzuzuziehen. 

Bei Fragen zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung unterstützen die staatlichen Arbeitsschutzbehörden und

die zuständigen Unfallversicherungsträger im Rahmen ihrer Beratungsaufgaben. 

Von besonderer Bedeutung ist die Einbeziehung der betroffenen Beschäftigten und deren Vertretungen

(Betriebsrat bzw. Personalrat). Die Kenntnisse und Erfahrungen der Beschäftigten hinsichtlich von ihnen festge-

stellter Zusammenhänge zwischen ihrer Tätigkeit und gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Beschwerden und

möglicher Ursachen ermöglichen Erkenntnisse zu Gefährdungen, die von außenstehenden Betrachtern oftmals

nicht zu erkennen sind, und helfen bei der Ableitung wirksamer und praktikabler Arbeitsschutzmaßnahmen.

Darüber hinaus können damit die Akzeptanz der Maßnahmen und das Sicherheitsbewusstsein der Beschäftigten

erhöht werden. Gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 7 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) hat der Betriebsrat ein Mitb-

estimmungsrecht bei der Ausgestaltung der Gefährdungsbeurteilung.
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1.1.6 Wer kontrolliert? 
 
Die Kontrolle der betrieblichen Umsetzung des ArbSchG und somit auch der Durchführung der Gefährdungsbe-

urteilung erfolgt durch die staatlichen Aufsichtsbehörden der Bundesländer und durch die Unfallversicherungst-

räger.

Staatliche Aufsichtsbehörden 

Die Kontrollpflicht der staatlichen Aufsichtsbehörden ist im § 21 Absatz 1 ArbSchG verankert. Danach ist die

Überwachung des Arbeitsschutzes staatliche Aufgabe. Die obersten Landesbehörden (Ministerien) beauftragen

damit in der Regel nachgeordnete Behörden (Gewerbeaufsichtsamt, Amt für Arbeitsschutz, Landesamt für Arbe-

itssicherheit und Gesundheit etc.). 

Werden gesetzliche Mindestanforderungen nicht erfüllt, so sind die staatlichen Aufsichtsbehörden aufgefordert,

diese mit hoheitlicher Macht durchzusetzen. Um die elementaren Grundrechte der Beschäftigten auf Unverseh-

rtheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu schützen, können sie bei Gefahr im Verzug sofort vollziehbare Anord-

nungen (verpflichtende Bescheide, Sanktionen) zur Abwendung von arbeitsbedingten Gefahren für Leben oder

Gesundheit treffen. Das Ergebnis kann u. a. das Stilllegen der betroffenen Arbeitsmittel oder Anlagen sein.

Unfallversicherungsträger 

Die Unfallversicherungsträger sind aufgrund ihres autonomen Satzungsrechts ebenfalls für den Arbeitsschutz in

ihren Mitgliedsbetrieben zuständig. Die DGUV Vorschrift 1 verweist in § 3 auf § 5 ArbSchG. Demzufolge können

auch die Unfallversicherungsträger die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung in den Betrieben kontrollieren.

Nach § 3 Absatz 4 der DGUV Vorschrift 1 hat der Unternehmer dem Unfallversicherungsträger alle Informationen

über die im Betrieb getroffenen Maßnahmen des Arbeitsschutzes auf Wunsch zur Kenntnis zu geben.

Zusammenwirken von staatlichen Aufsichtsbehörden und Unfallversicherungsträgern 

Die zuständigen Landesbehörden und die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung wirken bei der Überwachung

eng zusammen und fördern den Erfahrungsaustausch. Sie unterrichten sich gegenseitig über durchgeführte

Betriebsbesichtigungen und deren wesentliche Ergebnisse. Die Leitlinie „Gefährdungsbeurteilung und Dokume-

ntation“ der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) [4] legt den Rahmen für die Beratung und

Überwachung durch die Arbeitsschutzbehörden der Länder und die Unfallversicherungsträger zum Thema Gef-

ährdungsbeurteilung fest.
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1.1.7 Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes 
 
Ziele und Elemente der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes 

Eine grundlegende Verpflichtung und Aufgabe von Arbeitgebern besteht nach § 3 (2) ArbSchG (vgl. auch § 2 (3)

DGUV Vorschrift 1) darin, Sicherheit und Gesundheitsschutz betrieblich zu organisieren. 

Ziel der betrieblichen Organisation des Arbeitsschutzes ist es, Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen zu

verhüten sowie Arbeitsbedingungen menschengerecht zu gestalten. 

Um dies zu erreichen, werden betriebliche Strukturen und Prozesse benötigt. Konkret fordert das ArbSchG von den

Arbeitgebern, dass eingebunden in die betrieblichen Führungsstrukturen Vorkehrungen getroffen werden, damit

die Beschäftigten alle festgelegten Arbeitsschutzmaßnahmen beachten und ihrer Mitwirkungspflicht nachkommen

können. 

Zur betrieblichen Organisation von Sicherheit und Gesundheitsschutz gehören also wie für andere betriebliche

Aufgaben Elemente sowohl der Aufbau- als auch der Ablauforganisation. 

Welche Elemente dies sind, ist in einer Reihe von Vorschriften und Regeln festgelegt. Eine Konkretisierung und

Zusammenfassung der Anforderungen an eine betriebliche Arbeitsschutzorganisation enthält der GDA-

ORGAcheck [5]. 

Die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes muss danach Folgendes umfassen und sicherstellen:

Verantwortung und Aufgabenübertragung

Überwachung der Einhaltung der übertragenen Pflichten und Kontrolle der Aufgabenerledigung

Erfüllung der Organisationspflichten aus dem ASiG ( Bestellung und Betreuung durch Fachkräfte für Arbei-

tssicherheit und Betriebsärztinnen/Betriebsärzte, Arbeitsschutzausschuss)

Sicherstellung notwendiger Qualifikationen für den Arbeitsschutz bei Führungskräften, Funktionsträgern und

Beschäftigten mit bestimmten Aufgaben

Organisation der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

Geeignete Regelungen für die Durchführung und Dokumentation von Unterweisungen 

Umgang mit behördlichen Auflagen, z. B. Genehmigungen, Erlaubnissen, Besichtigungsschreiben

Handhabung der Rechtsvorschriften sowie des technischen und betrieblichen Regelwerks, insbesondere bei

Änderungen der Rechtsvorschriften

Einbeziehung der besonderen Funktionsträger und -trägerinnen

Kommunikation des Arbeitsschutzes

Organisation der arbeitsmedizinischen Vorsorge

Regelungen zur Planung und Beschaffung

Information und Einbindung von Fremdfirmen

Integration von zeitlich befristeten Beschäftigten (z. B. Zeitarbeitnehmende, Praktikantinnen/Praktikanten)

Organisation von Notfallmaßnahmen/Erste Hilfe

 

Zusammenhang von betrieblicher Organisation und Gefährdungsbeurteilung 

Die Gefährdungsbeurteilung ist in dreierlei Hinsicht Teil der betrieblichen Aufbau- und Ablauforganisation. 

Die Planung und ein Gesamtkonzept für die Gefährdungsbeurteilung müssen in die betriebliche Aufbauorganis-

ation integriert und entsprechende Strukturen geschaffen werden. Hierzu müssen Verantwortlichkeiten festgelegt

werden, erforderliche zeitliche, sachliche und ggf. finanzielle Ressourcen für die Ermittlung und Beurteilung von

Gefährdungen bereitgestellt werden, notwendige Qualifikationen bei den Beteiligten sichergestellt werden, die

Zusammenarbeit mit den betrieblichen Arbeitsschutzfachleuten – Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebs-

ärzte – festgelegt werden und geeignete Formen zur Beteiligung der Beschäftigten an der Durchführung der

Beurteilung implementiert werden. 

Darüber hinaus ist die Gefährdungsbeurteilung ein Element der Ablauforganisation. Es sind geeignete Prozesse zu

organisieren, um bei allen betrieblichen Entscheidungen und Abläufen Anlässe bzw. Auslöser für eine Gefährdu-

ngsbeurteilung identifizieren zu können. Aspekte der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes sind insbesondere

in Entscheidungen zu Planungs- und Beschaffungsprozessen, zu Veränderungen von Arbeitssystemen und zu

Maßnahmen nach Ereignissen wie Unfällen und Störungen zu integrieren. 

Weiterhin leiten sich aus der Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen zur Anpassung und Verbesserung der betri-

eblichen Organisation des Arbeitsschutzes ab. Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Gefährdungsbeurteilung

ermöglichen Rückschlüsse auf die Funktionsfähigkeit der Organisation von Sicherheit und Gesundheitsschutz.
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Oftmals liegen Ursachen für Gefährdungen und gesundheitliche Risiken nicht in den konkreten Arbeitsbedingu-

ngen vor Ort, sondern in der betrieblichen Organisation und innerbetrieblichen Kommunikation.

 

Fördernde Einflüsse der betrieblichen Organisation auf die Umsetzung der Gefährdungs-

beurteilung 

Die Umsetzung von betrieblichen Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes findet in einem

dynamischen wirtschaftlichen und sozialen Kontext statt. Hier wirken als Bestandteile der betrieblichen Prävent-

ionskultur eine Vielzahl von Faktoren wie z. B. die innerbetrieblichen Strukturen, Prozesse und Programme sowie

die Alltagspraxis zusammen. All diese Faktoren können prinzipiell Einfluss nehmen auf die Qualität der Gefähr-

dungsbeurteilung und die damit angestrebte kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

 

Organisationsstruktur 

Ergebnisse einer systemischen Aufbereitung von Reviews und Metaanalysen von Interventionsstudien aus dem

Bereich des Arbeitsschutzes und der betrieblichen Gesundheitsförderung [6] sowie Sekundärdatenanalysen von

Betriebs- und Beschäftigtenbefragungen zu Sicherheit und Gesundheit [7] verweisen übereinstimmend darauf, dass

klare Festlegungen von Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Befugnissen die Umsetzung des betrieblichen

Arbeitsschutzes unterstützen. 

Darüber hinaus wirken sich vorhandene betriebliche Strukturen für den Arbeitsschutz und insbesondere eine

vollständige sicherheitstechnische und betriebsärztliche Betreuung positiv auf die Durchführung und Qualität von

Gefährdungsbeurteilungen aus. 

Die Schulung von Führungskräften zu Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie das Vorhandensein einer

Beschäftigtenvertretung bzw. ganz generell die Partizipationsmöglichkeiten von Beschäftigten an betrieblichen

Entscheidungsprozessen wirken sich ebenfalls unterstützend auf die Umsetzung von Gefährdungsbeurteilungen

aus. 

Weiterhin erhöht sich die Wahrscheinlichkeit und die Qualität von Gefährdungsbeurteilungen, wenn betriebliche

Entscheidungsprozesse dem PDCA-Zyklus (Plan – Do – Check – Act; Planen – Umsetzen – Überprüfen – Handeln)

folgen. Das Vorhandensein eines Managementsystems im Betrieb hat ebenfalls einen positiven Einfluss auf die

Umsetzung von Gefährdungsbeurteilungen.

 

Präventionskultur 

Für die Ausgestaltung des betrieblichen Arbeitsschutzes und die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung ist

nicht nur das Vorhandensein von entsprechenden Strukturen und Prozessen entscheidend. Betriebsleitung,

Führungskräfte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte und Beschäftigtenvertretungen haben vielmehr

entscheidenden Einfluss auf die betriebliche Präventionskultur. Sie prägen die betriebliche Einschätzung zur

Beherrschbarkeit von Risiken, die Vorstellung davon, was die wirklich relevanten Gefährdungen sind und wie die

"richtigen" Strategien aussehen, ihnen zu begegnen. 

Das Muster grundlegender sicherheits- und gesundheitsbezogener Annahmen und Werte der betrieblichen Füh-

rungs- und Fachkräfte gibt im Betrieb den präventiven Orientierungsrahmen vor. Dieser bestimmt nicht nur, ob der

Betrieb im Arbeitsschutz aktiv wird, sondern wie der Arbeitsschutz ganz allgemein und die Gefährdungsbeurtei-

lung im Besonderen im Betrieb organisiert und umgesetzt werden. 

Die Präventionskultur beeinflusst also die betriebliche Organisationstruktur und die betrieblichen Arbeitsschutz-

maßnahmen.  

Welche Präventionskultur in einem Betrieb vorherrscht und welche Ansatzpunkte sich daraus für die Gefährdun-

gsbeurteilung und kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen ergeben, dazu liefert das BAuA-

Schnelldiagnose-Tool "Präventionskultur" [8] eine erste Einordnung. 

Dieses Schnelldiagnose-Tool basiert auf den im Rahmen des BAuA-Forschungsprojektes "Formen von Präventi-

onskultur in deutschen Betrieben" herausgearbeiteten fünf typischen Orientierungsmustern, die als Formen von

Präventionskultur entlang dreier Merkmale beschrieben wurden. 

Die jeweilige Ausprägung dieser Merkmale kann sich hemmend oder fördernd auf die Ausgestaltung des betrie-

blichen Arbeitsschutzes auswirken.
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1.1.8 Welche Rolle spielt der Mutterschutz? 
 
Um den geänderten gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen, wurde das

MuSchG von 1952 grundlegend reformiert. Das neu konzipierte Gesetz ist zum 01.01.2018 in Kraft getreten. 

Ziel des MuSchG ist es, die Gesundheit von Frauen und ihren Kindern am Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplatz

während der Schwangerschaft und der Stillzeit wirksam zu schützen und Benachteiligungen der werdenden oder

stillenden Mütter gezielt entgegenzuwirken. 

Es stellt einen klaren Bezug zu den geltenden Regelungen des Arbeitsschutzes her, insbesondere durch

die Definition der Arbeitgeberpflichten bezüglich Beurteilung und Gestaltung der Arbeitsbedingungen sowie

Informations- und Unterweisungspflichten,

die Beurteilung der Arbeitsbedingungen in zwei Phasen: eine präventive, anlassunabhängige Gefährdungsb-

eurteilung sowie eine konkretisierende, anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung,

klare Maßgaben zur zeitlichen Reihenfolge und Rangfolge der Schutzmaßnahmen. 

Dabei hat das aktuelle Mutterschutzgesetz auch die Regelungen der vormaligen Verordnung zum Schutz der

Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV) integriert und trägt so zu einer Verschlankung und besseren Übersichtlic-

hkeit der Mutterschutzregelungen bei. 

Viele bekannte und bewährte Vorgaben zum Mutterschutz wurden im aktuellen MuSchG beibehalten. So muss

eine schwangere oder stillende Frau ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz jederzeit kurz unterbrechen und sich unter

geeigneten Bedingungen hinsetzen, hinlegen oder ausruhen können. Das Heben schwerer Lasten ist nach wie vor

nicht zulässig und auch die verschiedenen Gefährdungen, die Anlass unzulässiger Tätigkeiten oder Arbeitsbedi-

ngungen sein können, haben sich im Grunde nicht geändert. Die Palette reicht von Gefahrstoffen über biologische

und physikalische Einwirkungen bis zu mechanischen Einflussfaktoren. Weitere faktorenbezogene Anforderungen

an den Mutterschutz enthalten die speziellen Kapitel des Handbuches zu den einzelnen Gefährdungsfaktoren.

 

Änderungen im Mutterschutzrecht seit dem 01.01.2018 

Die inhaltlichen Änderungen des Mutterschutzrechts betreffen vor allem folgende Punkte:

Ausweitung des MuSchG auf weitere Personenkreise, z. B. Schülerinnen und Studentinnen, Frauen in betrie-

blicher Berufsbildung, nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz beschäftigte Frauen;

klare Arbeitgeberpflichten hinsichtlich allgemeiner und konkretisierender Gefährdungsbeurteilung, Dokume-

ntation sowie Informations- und Unterweisungspflichten;

verlängerte Schutzfristen und Berücksichtigung auch beim Kündigungsschutz im Fall von Komplikationen beim

Schwangerschaftsverlauf, mit Änderung des MuSchG zum 01.06.2025 gestaffelte Schutzfristen nach Fehlge-

burten ab der 13. Schwangerschaftswoche;

die Einführung der „unverantwortbaren Gefährdung“ als Maßstab dafür, dass eine Tätigkeit von einer schwa-

ngeren oder stillenden Frau nicht weiter ausgeführt werden darf;

Mutterschutzgerechte Arbeitsbedingungen werden als Zielvorstellung festgelegt. Die Frau soll ihre Beschäfti-

gung auch während der Schwangerschaft und Stillzeit ohne Gesundheitsgefährdung fortsetzen können und ihr

soll weiterhin die Teilhabe an der Erwerbsarbeit ohne Diskriminierung ermöglicht werden. Betriebliche Besc-

häftigungsverbote sind möglichst zu vermeiden.

Änderungen beim Verbot der Nacht- und Sonntagsarbeit, z. B. kann eine Beschäftigung zwischen 20 und 22

Uhr unter bestimmten Bedingungen von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden, wenn die Frau sich dazu

ausdrücklich bereit erklärt. 

Zur Unterstützung in der Praxis wurde ein Ausschuss für Mutterschutz (AfMu) beim Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) eingerichtet, der die Umsetzung des MuSchG begleitet. Er setzt

sich zusammen aus geeigneten Personen vonseiten der Arbeitgeber, der Ausbildungsstellen, der Gewerkschaften,

der Studierendenvertretungen und der Landesbehörden sowie weiteren Personen aus der Wissenschaft. Der

Ausschuss berät das BMFSFJ in allen Fragen des Mutterschutzes, ermittelt Art, Ausmaß und Dauer der möglichen

unverantwortbaren Gefährdungen einer Schwangeren oder Stillenden und stellt sicherheitstechnische, arbeitsm-

edizinische und arbeitshygienische Regeln zum Schutz der schwangeren oder stillenden Frau und ihres Kindes auf.

 

Die mutterschutzbezogene Beurteilung von Gefährdungen am Arbeitsplatz 

Im Rahmen der Beurteilung der Gefährdungen nach § 5 ArbSchG müssen Arbeitgeber und Ausbildungsstellen

unabhängig von der Zusammensetzung der Belegschaft auch stets beurteilen, welchen spezifischen muttersch-

utzrelevanten Gefährdungen eine Schwangere oder Stillende am Arbeitsplatz ausgesetzt ist (vgl. § 10 MuSchG).
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Dies umfasst ausdrücklich alle – auch die psychischen – Gefährdungen. Damit sollen zum einen der Schutz des

ungeborenen und gestillten Kindes sichergestellt und zum anderen der Frau die Fortführung der Tätigkeit oder der

Ausbildung während der Schwangerschaft und Stillzeit ermöglicht werden. Die Durchführung der mutterschutz-

rechtlichen Gefährdungsbeurteilung umfasst zwei Stufen: die anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung nach §

10 Absatz 1 MuSchG sowie die anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Abs. 2 MuSchG.

 

Anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung 

Bereits bei der Einrichtung einer Tätigkeit und damit stets vor der Mitteilung einer Schwangerschaft durch die

Beschäftigte müssen der Arbeitgeber bzw. die Ausbildungsstellen tätig werden und eine Gefährdungsbeurteilung

erstellen. Konkret bedeutet das, für alle Tätigkeiten die Gefährdungen nach Art, Dauer und Ausmaß zu beurteilen,

denen eine schwangere oder stillende Frau ausgesetzt sein kann. Dabei ist unerheblich, ob die Tätigkeit tatsächlich

von einer Frau ausgeführt wird. 

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Erhebung der mutterschutzsensiblen Gefährdungsfaktoren muss der

Arbeitgeber ermitteln, ob

die Beschäftigte ihre Tätigkeiten in gleichem Umfang wie bisher weiter ausüben darf und keine weiteren Sch-

utzmaßnahmen erforderlich sein werden oder

die Arbeitsbedingungen geändert oder der Arbeitsplatz umgestaltet werden muss oder

eine Fortführung der Tätigkeit der Frau an dem konkreten Arbeitsplatz nicht möglich sein wird. 

Die Gefährdungsbeurteilung wird tätigkeitsbezogen durchgeführt, wobei gleichartige Tätigkeiten zusammengefasst

werden können. Der Arbeitgeber dokumentiert die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung sowie den Bedarf an

erforderlichen Schutzmaßnahmen und informiert die Belegschaft bzw. im Falle der Ausbildungsstellen auch die

Schülerschaft oder Studierenden darüber in geeigneter Form. 

Analog der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG muss die Gefährdungsbeurteilung nach MuSchG fachkundig

erfolgen. Verfügt die verantwortliche Person nicht über die entsprechende Fachkunde, kann sie eine zuverlässige

und fachkundige Person damit beauftragen. Darüber hinaus können die Betriebsärztin/der Betriebsarzt und die

Fachkraft für Arbeitssicherheit den Arbeitgeber bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung unterstützen. 

Die präventive, anlassunabhängige Gefährdungsbeurteilung ermöglicht es dem Arbeitgeber,für Arbeitsbereiche

und Tätigkeiten mit mutterschutzrelevanten Gefährdungen konkrete Schutzmaßnahmen zu definieren. Im Falle

einer konkreten Mitteilung einer Schwangerschaft oder Stillzeit können diese zügig umgesetzt und damit Unter-

brechungen der Tätigkeit der Schwangeren oder Stillenden minimiert werden. Von Vorteil ist weiterhin, dass die

Belegschaft generell über mutterschutzrelevante Gefährdungen am Arbeitsplatz informiert und sensibilisiert ist.

Dies kann insbesondere für Frauen mit einem Kinderwunsch bzw. in einem frühen Stadium der Schwangerschaft

wichtig sein, wenn sie selbst noch nicht sicher sind bezüglich einer bestehenden Schwangerschaft oder diese dem

Arbeitgeber noch nicht angezeigt haben.

 

Anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung 

Wenn eine Beschäftigte eine Schwangerschaft anzeigt, müssen der Arbeitgeber oder die Ausbildungsstelle die

Aufsichtsbehörde benachrichtigen und die allgemeine Gefährdungsbeurteilung für den speziellen Fall konkretis-

ieren. 

Dabei kann wie folgt vorgegangen werden:

unverzügliche Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde, wenn eine Frau mitteilt, dass sie schwanger ist oder

stillt (§ 27 MuSchG); hierzu stellen die Landesbehörden im Internet entsprechende Formulare zur Verfügung;

Prüfung, ob sich die Tätigkeit gegenüber der anlassunabhängigen Gefährdungsbeurteilung verändert hat und

die Gefährdungsbeurteilung aktualisiert werden muss;

im Falle des Vorliegens von mutterschutzrelevanten Gefährdungen Festlegung und Umsetzung der erforder-

lichen Schutzmaßnahmen der erforderlichen Maßnahmen auf Grundlage des Ergebnisses der anlassunabhä-

ngigen (oder der ggf. aktualisierten) Gefährdungsbeurteilung, um unverantwortbare Gefährdungen für die

schwangere oder stillende Frau auszuschließen;

Unterrichtung der Frau über die getroffenen Maßnahmen;

Dokumentation der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung und der getroffenen Schutzmaßnahmen;

Angebot eines persönlichen Gesprächs, um gemeinsam mit der schwangeren oder stillenden Frau mögliche

weitere Anpassungen der Arbeitsbedingungen zu besprechen, die über die Festlegungen der Gefährdungsb-

eurteilung hinausgehen;

Dokumentation des Gesprächsangebots an die Frau und der Ergebnisse des Gesprächs, wenn es stattgefunden
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Überprüfung der Umsetzung und Wirksamkeit der Maßnahmen in regelmäßigen Abständen unter Berücksi-

chtigung des Verlaufs der Schwangerschaft. 

Das Mutterschutzgesetz regelt eindeutig, dass der Arbeitgeber eine schwangere oder stillende Frau nur die Täti-

gkeiten ausführen lassen darf, für die er die erforderlichen Schutzmaßnahmen bereits getroffen hat. Bis zu einer

möglichen Umgestaltung des Arbeitsplatzes muss die schwangere Beschäftigte von den entsprechenden Tätigk-

eiten freigestellt werden. Es ist also für Arbeitgeber von Bedeutung, auf diese Situation gut vorbereitet zu sein.Für

die Unterstützung der Arbeitgeber bei der Umsetzung der mutterschutzrechtlichen Gefährdungsbeurteilung hat

der Ausschuss für Mutterschutz eine Mutterschutzregel erarbeitet (MuSchR Nummer 10.1.01). Die Bekanntma-

chung erfolgte am 08.08.2023 im Gemeinsamen Ministerialblatt.

 

Welche Zuständigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? 

Die Aufsichtsbehörden der Länder beraten die Arbeitgeber oder Ausbildungsstellen zu Belangen des Muttersch-

utzes. Die jeweils zuständige Behörde ist auf den Seiten des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen

und Jugend (BMFSFJ) zu finden. Die Aufsichtsbehörden können in Einzelfällen auch erforderliche Maßnahmen zur

Erfüllung des MuSchG anordnen. 

Eine wichtige Unterstützung sind die Betriebsärztin/der Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die im

Rahmen der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung und Überprüfung der getroffenen Maßnahmen Hilfestellung

geben können. 

Der Ausschuss für Mutterschutz (AfMu) beim BMFSFJ hat sich im Juli 2018 konstituiert. Die Arbeitsergebnisse des

AfMu sowie weitere Informationen zum AfMu sind auf den Internetseiten des Bundesamtes für Familie und ziv-

ilgesellschaftliche Aufgaben (BaFzA) zu finden. 

Zusätzliche Informationen finden Sie auf den Internetseiten des BMSFSJ. Das BMSFSJ stellt u. a. einen

Arbeitgeberleitfaden zum Mutterschutz zur Verfügung.
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1.1.9 Vorschriften, Regelwerke, Literatur 
 
Gesetze

www.gesetze-im-internet.de

eur-lex.europa.eu/homepage.html

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des

Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG)

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)

Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG)

Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz –

MuSchG)

Heimarbeitsgesetz (HAG)

Betriebsverfassungsgesetz

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

 

Verordnungen
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln

(Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen

(Biostoffverordnung – BioStoffV)

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV)

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch elektromagnetische Felder

(Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern – EMFV)

Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung

(Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung – OStrV)

Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen (Lärm- und Vibra-

tions-Arbeitsschutzverordnung – LärmVibrationsArbSchV)

 

Technisches Regelwerk zu den Arbeitsschutzverordnungen
www.baua.de

AMR 3.2: Arbeitsmedizinische Prävention

ASR V3: Gefährdungsbeurteilung

TRBS 1111: Gefährdungsbeurteilung

TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

TRBA 400: Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei

Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen

Technische Regeln zur Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung – TRLV Lärm

Technische Regeln zur Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung – TRLV Vibrationen

 

Vorschriften und Regelwerk
www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln

DGUV Vorschrift 1

(Arbeits-)wissenschaftliche Erkenntnisse der BAuA

Veröffentlichungen der Arbeitsschutzbehörden der Bundesländer

weitere Regeln der Technik, z. B. Normen, Branchenstandards, Veröffentlichungen von Verbänden
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1.2 Prozessschritte der Gefährdungsbeurteilung
 
Das ArbSchG enthält keine konkreten Forderungen zur Vorgehensweise bei der Durchführung von Gefährdung-

sbeurteilungen. Umfang und Inhalt der Gefährdungsbeurteilungen sind den jeweiligen betrieblichen Bedingungen

bzw. Erfordernissen entsprechend festzulegen. Grundsätzlich sollte die Gefährdungsbeurteilung in Verbindung mit

der Ableitung erforderlicher Schutzmaßnahmen nach den im Folgenden dargestellten Prozessschritten durchg-

eführt werden (Abb. 2-1).
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Abbildung 2-1 Prozessschritte der Gefährdungsbeurteilung 
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•

•

•

1.2.1 Schritt 1: Vorbereiten 
 
Betrachtungseinheiten festlegen 

Ausgehend von der Betriebsstruktur sollten zunächst die zu beurteilenden Arbeitsbereiche festgelegt werden, z. B.

Produktion, Lager, Büro, Werkstatt. Danach sind die jeweiligen Arbeitsplätze und Arbeitstätigkeiten zu fassen. 

Für nicht ortsfeste Tätigkeiten oder Tätigkeiten, deren Arbeitsabläufe häufig wechseln, ist eine berufsgruppenbe-

zogene Beurteilung zu empfehlen, z. B. für Berufskraftfahrer oder Installateure. Dazu sind die für die jeweilige

Berufsgruppe typischen Tätigkeiten zu erfassen.

 

Informationen beschaffen
Zusammenstellung zutreffender Arbeitsschutzverordnungen und Technischer Regeln, branchenspezifischer

Regeln und Informationen sowie Gefährdungs- und Belastungskataloge der Unfallversicherungsträger sowie

weitere (arbeits-) wissenschaftliche Erkenntnisse (vgl. Abschnitt 1.5 Beurteilungsmaßstäbe) 

Prüfung vorliegender Unterlagen hinsichtlich relevanter Informationen für die Gefährdungsbeurteilung, z. B.

Berichte und vorhandene Begehungsprotokolle der bestellten Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssi-

cherheit, Berichte aus Arbeitsschutzausschusssitzungen, Messprotokolle, z. B. zu Lärmmessungen, Pro-

tokolle zu Prüfungen von Arbeitsmitteln, Gefahrstoffverzeichnisse, Dokumentation Qualitätsmanagement,

Hygieneplan, Notfallplan

Erkenntnisse aus Betriebsstörungen und Havarien, Unfallanzeigen, Krankheitsstatistiken und Gesundhe-

itsberichte, Berufskrankheitenanzeigen, Eintragungen in Verbandsbüchern, Unterlagen zu Beinaheunfällen

und statistische Auswertungen solcher Daten z. B. durch Unfallversicherungsträger, staatliche Arbeitssc-

hutzbehörden und Krankenkassen 

Herstellerinformationen, z. B. Betriebsanleitungen, Gebrauchsanleitungen, vorhandene Verfahrens-,

Arbeits- und Betriebsanweisungen
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–

–
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1.2.2 Schritt 2: Gefährdungen ermitteln 
 
Ziel der Ermittlung ist die systematische Identifizierung von möglichen Gefährdungen, deren Quellen und gefa-

hrbringenden Bedingungen. 

Gefährdungen können sich gemäß § 5 Absatz 3 ArbSchG insbesondere ergeben durch

die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte,

physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,

die Gestaltung, die Auswahl, den Einsatz von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen sowie den Umgang damit,

die Gestaltung der Arbeits- und Fertigungsverfahren, der Arbeitsabläufe und Arbeitszeit und deren Zusamm-

enwirken,

unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten,

psychischen Belastungen bei der Arbeit. 

Die Gefährdungsbeurteilung ist tätigkeitsbezogen durchzuführen, wobei die genannten Bereiche im Zusamme-

nhang zu betrachten sind. So ist z. B. in § 3 Absatz 2 BetrSichV festgelegt, dass bei der Gefährdungsbeurteilung die

sicherheitsrelevanten einschließlich der ergonomischen Zusammenhänge zwischen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel,

Arbeitsverfahren, Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf, Arbeitszeit und Arbeitsaufgabe sowie die physischen und

psychischen Belastungen der Beschäftigten, die bei der Verwendung von Arbeitsmitteln auftreten, zu berücksic-

htigen sind. 

Die genannten Gefährdungen gemäß § 5 Absatz 3 ArbSchG lassen sich in Gefährdungsfaktoren (siehe Abschnitt

1.3) abbilden. 

Teil 2 dieses Handbuches enthält umfangreiche Informationen zu den einzelnen Gefährdungsfaktoren. 

Neben Gefährdungen der Betriebsangehörigen sind ggf. besondere Gefährdungen weiterer Personengruppen (vgl.

Kapitel 1.2) zu berücksichtigen. Bei zeitweilig im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmern aus Fremdbetrieben besteht

die Pflicht einer Abstimmung mit dem für diese Arbeitnehmer verantwortlichen Arbeitgeber (§ 8 ArbSchG). Bei der

Beschäftigung von Leiharbeitnehmern sind die Anforderungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) zu

beachten. 

Für besonders schutzbedürftige Personen, wie Jugendliche, Schwangere und stillende Mütter, Beschäftigte mit

Behinderung, Rehabilitanden, ist zu prüfen, ob die in speziellen Vorschriften festgelegten Beschäftigungsbesch-

ränkungen eingehalten sind (Teil 2 Gefährdungsfaktoren). 

Bei der Gefährdungsbeurteilung sind neben dem Hauptprozess auch die vor- und nachgelagerten Arbeitsprozesse

und -tätigkeiten zu berücksichtigen. Neben dem Normalbetrieb ist zu prüfen, welche Gefährdungen z. B. beim

Montieren, Einrichten und Erproben von Arbeitsmitteln, bei Transportarbeiten, Instandhaltungsarbeiten oder bei

der Störungsbeseitigung auftreten können. 

Zur Ermittlung der Gefährdungen können verschiedene Methoden und Verfahren angewendet werden, z. B. Bet-

riebsbegehungen, sicherheitstechnische Überprüfungen von Arbeitsmitteln, spezielle Risikoanalysen oder Mess-

ungen. Welche Methoden und Verfahren für den zu beurteilenden Arbeitsbereich gewählt werden, wird bestimmt

durch die Art der Gefährdung, die angewendeten Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel, die vorhandenen Informat-

ionen und Erfahrungen sowie die personellen und organisatorischen Voraussetzungen im Betrieb. Weitere Info-

rmationen zu gefährdungsfaktorenbezogenen Methoden und Verfahren enthält Teil 2 des Handbuches. 

Oft ist es zweckmäßig, zuerst bereichsübergreifende Anforderungen an die Arbeitsstätte zu überprüfen, z. B.

Einrichten und Betreiben der Arbeitsstätte, Arbeitsorganisation, Verkehrswege, Fluchtwege, Brandschutz, Sanit-

ärräume, Hygienemaßnahmen, Erste Hilfe, Allgemeinbeleuchtung, Lüftung. Danach können schrittweise, dem

Arbeitsablauf folgend, die Arbeitsplätze und Tätigkeiten unter Beachtung aller verwendeten Arbeitsmittel, Arbeit-

sstoffe und der Arbeitsumgebungsbedingungen beurteilt werden. 

In manchen Fällen kann es erforderlich sein, Gruppen von Arbeitsmitteln wie Maschinen oder Anlagen separat zu

beurteilen, z. B. im Zusammenhang mit der Festlegung erforderlicher wiederkehrender Prüfungen. 

Ebenso können einzelne Gefährdungsfaktoren, wie z. B. elektrische Gefährdungen, Gefahrstoffe, Lärm, einzeln

beurteilt werden. Das ist dann sinnvoll, wenn hohe Gefährdungen vorliegen, die tiefergehende Untersuchungen

oder spezifische zusätzliche Schutzmaßnahmen erfordern, ggf. unter Einbeziehung von Spezialisten. 

Für die Ermittlung der auftretenden Gefährdungen an ortsfesten Arbeitsplätzen eignet sich am besten ein geme-

insamer Betriebsrundgang aller an der Gefährdungsbeurteilung mitwirkenden Personen. Dabei werden schrittweise

alle Arbeitsplätze besichtigt, die Arbeitsabläufe beobachtet und die Beschäftigten an ihren Arbeitsplätzen befragt. 
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Für nicht ortsfeste Tätigkeiten oder Tätigkeiten, deren Arbeitsabläufe häufig wechseln, ist eine berufsgruppenbe-

zogene Beurteilung zu empfehlen. Hierbei werden zunächst die für die jeweilige Berufsgruppe typischen Tätigk-

eiten hinsichtlich der typischerweise zu erwartenden Arbeitsbedingungen beurteilt. Diese sind an die jeweiligen

konkreten Arbeitsbedingungen anzupassen, z. B. bezogen auf Gefährdungen, die sich aus besonderen Einsatzb-

edingungen, z. B. auf Baustellen, oder bei Beschäftigung besonders schutzbedürftiger Personengruppen, z. B.

Jugendlichen, ergeben. 

Die Einbeziehung der Beschäftigten kann sowohl über gemeinsame Arbeitsplatzbesichtigungen oder auch über

Mitarbeiterbefragungen, z. B. im Rahmen von Unterweisungen oder mittels anonymisierter Fragebögen, erfolgen.

Eine weitere Methode zur Einbeziehung der Beschäftigten sind Gruppengespräche. Unter der Anleitung eines

Moderators werden Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz und Lösungsmöglichkeiten zu ihrem Abbau

diskutiert. Wie eine Gruppendiskussion konkret durchgeführt werden kann, veranschaulicht z. B. die Handlung-

shilfe „Moderierte Gefährdungsbeurteilung“ des Thematischen Initiativkreises Gesund Pflegen der Initiative Neue

Qualität der Arbeit [6]. 

Zur Planung und Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung hat

der Arbeitgeber für eine geeignete Arbeitsschutzorganisation zu sorgen (§ 3 Absatz 2 ArbSchG). Eine gute Arbei-

tsschutzorganisation unterstützt die Wirksamkeit der Maßnahmen des Arbeitsschutzes ebenso wie die Durchf-

ührung der Gefährdungsbeurteilung selbst. Deshalb ist das Prüfen der betrieblichen Arbeitsschutzorganisation ein

essenzieller Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung. Weitere Informationen dazu enthält Abschnitt 1.7 Organis-

ation des betrieblichen Arbeitsschutzes. 

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Gefährdungsfaktoren enthält Teil 2 des Handbuches. Teil 3 des

Handbuches enthält qualitätsgesicherte branchenbezogene, arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Handlungshilfen

zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen.
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1.2.3 Schritt 3: Gefährdungen beurteilen 
 
Die ermittelten Gefährdungen sind systematisch dahingehend zu beurteilen, ob bereits getroffene Maßnahmen

ausreichend sind bzw. ob weitere Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Dabei sind die Gefährdungen

sowohl einzeln als auch im Zusammenhang zu beurteilen. 

Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend. 

Bei der Beurteilung, welche Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich sind, ist auf die zu erreichenden Schutzziele

Bezug zu nehmen. Diese können unterschiedlich sein: Bei einigen Gefährdungsfaktoren ist die Beseitigung oder

Minimierung das Schutzziel, z. B. bei mechanischen Gefährdungen. Bei anderen Gefährdungsfaktoren ist eine

Optimierung das Ziel, z. B. bei psychischer Belastung oder bei der Bewertung des Klimas am Arbeitsplatz. 

Bei der Ermittlung bzw. Festlegung der Beurteilungsmaßstäbe ist folgende Reihenfolge zugrunde zu legen:

Es ist zu prüfen, ob in Arbeitsschutzverordnungen und Technischen Regeln Beurteilungsmaßstäbe in Form von

Maßen, Grenzwerten und Beurteilungsmethoden festgelegt sind. In spezifischen Technischen Regeln sind die

Beurteilungsmaßstäbe mit konkreten Arbeitsschutzmaßnahmen verknüpft, z. B bei Gefahrstoffen nach TRGS

420 beschriebenen verfahrens- und stoffspezifischen Kriterien für bestimmte Tätigkeiten und Branchen. Tec-

hnische Regeln entsprechen dem Stand der Technik und haben Vermutungswirkung, d. h., setzt der Arbeitgeber

die Vorgaben um, sind die Anforderungen der jeweiligen Verordnung erfüllt.

Sofern in Arbeitsschutzverordnungen und Technischen Regeln keine konkreten Beurteilungsmaßstäbe oder

Arbeitsschutzmaßnahmen zu finden sind, ist zu prüfen, ob für die betrachtete Gefährdung andere branchen-

oder tätigkeitsspezifische Handlungsempfehlungen existieren. Sie entsprechen nicht notwendigerweise dem

Stand der Technik und haben keine Vermutungswirkung. Deshalb ist in diesen Fällen zu prüfen, ob sie aktuell

sind und sich auf den Stand der jeweiligen Verordnung und den gültigen Beurteilungsmaßstäben beziehen. Es

sollten Angaben enthalten sein, welche Gefährdungen diese Handlungsempfehlung nicht abdeckt und daher

zusätzlich zu ermitteln sind. Die zugrunde gelegten Ermittlungen und Ergebnisse sollten nachvollziehbar

dokumentiert sein. Anwendungshinweise für den Arbeitgeber z. B. zur Überprüfung der Wirksamkeit von

Schutzmaßnahmen sollten enthalten sein. Diesen Qualitätsansprüchen genügen in der Regel z. B. Empfehl-

ungen der Arbeitsschutzausschüsse, DGUV Vorschriften, Regeln, Informationen und Grundsätze, Veröffentl-

ichungen der Arbeitsschutzbehörden der Bundesländer sowie Erkenntnisse der Bundesanstalt für Arbeitsschutz

und Arbeitsmedizin oder auch Normen. 

Wenn anhand der in den Nummern 1 und 2 beschriebenen Vorgehensweise keine geeigneten Schutzmaßnahmen

festgelegt werden können, sind vom Arbeitgeber eigenständig Schutzziele zu entwickeln und anzuwenden. Dabei

sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen:

Art, Ausmaß und Dauer und Häufigkeit einer Exposition,

gefahrbringende Bedingungen, durch die eine Gefährdung bei der Arbeit wirksam werden kann (z. B. Umge-

bungsbedingungen, Zeitdruck, Unordnung, Verschleiß),

durch Qualifikation und Unterrichtung oder Unterweisung erworbene Befähigung der Beschäftigten, eine

Gefährdung rechtzeitig wahrzunehmen und einschätzen zu können. 

Die Beurteilung der ermittelten Gefährdungen kann mittels eines speziellen Verfahrens, z. B. mit der Risikomatrix

nach NOHL, vorgenommen werden (Abbildung 2-2). Dabei ist auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit des

Eintretens eines Schadens und der möglichen Schwere des Schadens einzuschätzen, ob das vorhandene Risiko

akzeptabel ist. Auf Grundlage der Matrix wird für jede ermittelte Gefährdung eine Maßzahl bestimmt, über die der

Bedarf an Maßnahmen zur Risikominderung abgeleitet werden kann.
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Abb. 2-2 Verfahren nach NOHL, (Quelle: NOHL/THIEMECKE „Systematik zur Durchführung von

Gefährdungsanalysen“, Teil I und II, Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, Fb Nr. 536 und Fb Nr. 542,

Dortmund 1988)   

Die eigenständige Festlegung betrieblicher Beurteilungsmaßstäbe sowie die Ableitung erforderlicher Schutzma-

ßnahmen erfordern umfassende Sach- und Fachkenntnisse, sodass im Bedarfsfall externe Fachkräfte hinzugezogen

werden sollten. 

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Gefährdungsfaktoren enthält Teil 2 des Handbuches. Teil 3 des

Handbuches enthält qualitätsgesicherte branchenbezogene, arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Handlungshilfen

zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen.
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1.2.4 Schritt 4: Maßnahmen festlegen 
 
Bei der Auswahl der Maßnahmen hat der Arbeitgeber den im ArbSchG festgelegten Grundsatz der Vermeidung von

Gefährdungen zu prüfen und wenn möglich umzusetzen. Wenn die Vermeidung von Gefährdungen nicht möglich

ist, muss beim Festlegen erforderlicher Maßnahmen die folgende Maßnahmenhierarchie berücksichtigt werden

(siehe Abbildung 23).
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1.

2.

3.

4.

5.

Abb. 2-3 Maßnahmenhierarchie (Quelle: Technische Regel für Arbeitsstätten ASR V3)  

Zunächst ist zu prüfen, ob Gefährdungen an der Quelle zu beseitigen oder zu reduzieren sind.

Ist dies nicht möglich, ist zu prüfen, ob die Gefährdungen durch technische Maßnahmen zu beseitigen oder zu

reduzieren sind.

Sind technische Maßnahmen nicht möglich oder nicht ausreichend, ist zu prüfen, ob die Gefährdungen durch

organisatorische Maßnahmen zu beseitigen oder zu reduzieren sind.

Sind organisatorische Maßnahmen nicht möglich oder nicht ausreichend, ist zu prüfen, ob die Gefährdungen

durch den Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung zu vermeiden oder zu reduzieren sind.

Sind die vorgenannten Maßnahmen nicht möglich oder nicht ausreichend, ist zu prüfen, ob die Schutzziele

durch Qualifikation der Beschäftigten zu erreichen sind. 

Zum Erreichen der Schutzziele ist es in den meisten Fällen erforderlich, Maßnahmen zu kombinieren, wobei die

Hierarchiestufen und die damit verbundene Wirksamkeit der Maßnahmen zu beachten sind. Ziel ist, das Risiko auf

ein akzeptables Maß zu reduzieren. 

Maßnahmen sind erforderlichenfalls mit Schulungen und Unterweisungen der Beschäftigten sowie ggf. mit pra-

ktischen Übungen zu verbinden, z. B. bezogen auf das Tragen persönlicher Schutzausrüstungen. 

Die festgelegten Maßnahmen sind auf Grundlage der Ergebnisse der Beurteilung der Gefährdungen zu priorisi-

eren.
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1.2.5 Schritt 5: Maßnahmen umsetzen 
 
Die festgelegten Maßnahmen sind unter Berücksichtigung der Priorisierung auf Grundlage der Ergebnisse der

Beurteilung der Gefährdungen umzusetzen. Bei umfangreichen Maßnahmen sollte ein Maßnahmenplan erstellt

werden, in dem Umsetzungstermine und Verantwortliche festgelegt sind.
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1.2.6 Schritt 6: Wirksamkeit der Maßnahmen überprüfen 
 
Die festgelegten Maßnahmen (Schritt 4) sind dahingehend zu überprüfen, ob sie vollständig umgesetzt wurden

und dazu geführt haben, die Gefährdungen zu beseitigen bzw. hinreichend zu reduzieren, und ob ggf. neue Gef-

ährdungen entstanden sind. Die Überprüfung kann in Abhängigkeit von der Art der Maßnahme z. B. durch Beo-

bachten, Messen oder Befragen erfolgen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass manche Maßnahmen nicht unmitt-

elbar wirksam werden, sondern erst mittel- oder langfristig Auswirkungen zeigen. Wenn trotz Umsetzung der

festgelegten Maßnahmen die Schutzziele nicht erreicht werden, sind die vorherigen Prozessschritte zu wiederh-

olen, um weitere Maßnahmen zu ermitteln. Das Ergebnis der Überprüfung ist in der Dokumentation zu vermerken.

Dabei sollten Datum der Überprüfung und Name des Prüfenden angegeben werden.

 
 

1.2 Prozessschritte der Gefährdungsbeurteilung 30

08.05.2026



–

–

–

•

•

1.2.7 Schritt 7: Ergebnisse dokumentieren 
 
Die Dokumentation erfordert keine bestimmte Art von Unterlagen. Es muss jedoch erkennbar sein, dass die

Gefährdungsbeurteilung im erforderlichen Umfang durchgeführt wurde. 

Gemäß § 6 Absatz 2 ArbSchG müssen Betriebe über je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten

erforderliche Unterlagen verfügen, aus denen

das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung,

die festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und

das Ergebnis ihrer Überprüfung 

ersichtlich sind. 

Spezielle Anforderungen in Arbeitsschutzverordnungen, z. B. gemäß BetrSichV oder GefStoffV (vgl. Kapitel 1.2

Rechtsgrundlagen), sind zu beachten. Diese sind in Teil 2 des Handbuches unter den Gefährdungsfaktoren bes-

chrieben. 

Für Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten kann eine vereinfachte Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

ausreichend sein. Die Anforderungen an eine Dokumentation sind für Unternehmen mit zehn oder weniger

Beschäftigten im Regelfall erfüllt, wenn der Arbeitgeber 

- zur Durchführung der Gefährdungsbeurteilung eine Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung nutzt, die der zuständige

Unfallversicherungsträger oder die zuständige staatliche Arbeitsschutzbehörde zur Verfügung stellt, 

oder 

in Erfüllung seiner Pflichten nach ASiG und DGUV Vorschrift 2

an der Regelbetreuung teilnimmt und die ihn beratenden Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte

ihm Unterlagen zur Gefährdungsbeurteilung überlassen oder

an einem alternativen Betreuungsmodell seines Unfallversicherungsträgers teilnimmt und die im Rahmen

dieses Modells vorgesehenen Instrumente für die Gefährdungsbeurteilung anwendet 

(vgl. Abschnitt 1.5 und Leitlinie "Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation" GDA [4]). 

Das zu dokumentierende Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung muss insbesondere die ermittelten Gefährdungen

enthalten, bei denen aufgrund des Ergebnisses der Beurteilung Handlungsbedarf besteht. 

Wenn von den in Technischen Regeln enthaltenen Regeln und Erkenntnissen abgewichen wird, ist darzulegen,

dass mit der gewählten anderen Lösung die gleiche Sicherheit und der gleiche Gesundheitsschutz für die Besch-

äftigten erreicht wird und somit die Anforderungen der zugrunde liegenden Arbeitsschutzverordnung eingehalten

werden.  

Für Arbeitsplätze bzw. Arbeitstätigkeiten mit gleichartiger Gefährdungssituation können die Unterlagen zusam-

mengefasste Angaben enthalten. 

Bereits im Betrieb vorliegende Dokumente, die für die Gefährdungsbeurteilung verwendet wurden, beispielsweise

Sicherheitsdatenblätter von Gefahrstoffen, Messprotokolle, Betriebsanweisungen, Verfahrensanweisungen, Exp-

losionsschutzdokumente, Prüfprotokolle von wiederkehrenden Prüfungen von Arbeitsmitteln, können direkt für die

Dokumentation genutzt werden, wichtig ist jedoch deren arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Zuordnung.  

Die Dokumentation sollte auch die Realisierungstermine für die festgelegten Arbeitsschutzmaßnahmen und die

Verantwortlichen enthalten. 

Die Unterlagen können in Papierform oder auch in elektronischer Form vorliegen. Bei Dokumentationen in elek-

tronischer Form ist insbesondere sicherzustellen, dass die Dokumente jederzeit verfügbar und gegen unautoris-

ierte Veränderungen geschützt sind. 

TRBS 1111 Anhang 2 enthält "Empfehlungen für die Dokumentation der Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung

anhand von ausgewählten Beispielen" bezogen auf die Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV. 

Die Erfüllung der Dokumentationspflicht ist nicht nur ein formaler Vorgang. Sie dient auch der Rechtssicherheit

des Arbeitgebers und kann für die Unterweisung der Beschäftigten und als Instrument zur kontinuierlichen Ver-

besserung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten genutzt werden. 

Teil 3 des Handbuches enthält qualitätsgesicherte branchenbezogene, arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene

Handlungshilfen zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen, die auch Beispiele für Dokumentationen

enthalten und die insbesondere von Kleinbetrieben mit bis zu zehn Beschäftigten direkt für die Dokumentation

genutzt werden können.
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1.2.8 Schritt 8: Fortschreiben 
 
Die Gefährdungsbeurteilung ist bei betrieblichen Veränderungen oder neuen Erkenntnissen hinsichtlich der Sic-

herheit und Gesundheit anzupassen (vgl. Kapitel 1.4 Anlässe). 

Regelmäßige, vollständige Wiederholungen der Gefährdungsbeurteilung und eine allgemeingültige Frist zur

Überarbeitung der Gefährdungsbeurteilung sieht das Arbeitsschutzgesetz nicht vor. Jedoch werden in verschie-

denen Arbeitsschutzverordnungen Fristen und Kriterien für die Anpassung bzw. Aktualisierung festgelegt. Gemäß §

7 Absatz 7 GefStoffV hat der Arbeitgeber die Funktion und die Wirksamkeit der technischen Schutzmaßnahmen

regelmäßig, mindestens jedoch jedes dritte Jahr, zu überprüfen. Nach Anhang 2 Nummer 2.3 (7) sind bei Einric-

htungen zum Abscheiden, Erfassen und Niederschlagen von Stäuben diese mindestens jährlich auf ihre Funkti-

onsfähigkeit zu prüfen. Das Ergebnis der Prüfungen ist aufzuzeichnen und vorzugsweise zusammen mit der

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung aufzubewahren. Gemäß § 4 Absatz 2 BioStoffV hat der Arbeitgeber die

Gefährdungsbeurteilung mindestens jedes zweite Jahr zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren, soweit keine

der Gründe für eine unverzügliche Aktualisierung gemäß § 4 Absatz 2 Nummern 1 und 2 vorliegen. Gemäß § 3

Absatz 7 BetrSichV ist die Gefährdungsbeurteilung regelmäßig zu überprüfen. Dabei ist der Stand der Technik zu

berücksichtigen. Soweit erforderlich, sind die Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln entsp-

rechend anzupassen. Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unverzüglich zu aktualisieren, wenn sich-

erheitsrelevante Veränderungen der Arbeitsbedingungen einschließlich der Änderung von Arbeitsmitteln dies

erfordern, wenn neue Informationen, insbesondere Erkenntnisse aus dem Unfallgeschehen oder aus der arbeit-

smedizinischen Vorsorge, vorliegen oder wenn die Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach § 4

Absatz 5 BetrSichV ergeben hat, dass die festgelegten Schutzmaßnahmen nicht wirksam oder nicht ausreichend

sind. 

Das Ergebnis der Überprüfung ist in der Dokumentation zur Gefährdungsbeurteilung unter Angabe des Datums

der Überprüfung zu vermerken, auch wenn keine Aktualisierung erforderlich ist.
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1.2.9 Vorschriften, Regelwerke, Literatur 
 
Gesetze

www.gesetze-im-internet.de

eur-lex.europa.eu/homepage.html

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des

Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG)

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)

Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz – JArbSchG)

Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz –

MuSchG)

Heimarbeitsgesetz (HAG)

 

Verordnungen
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln

(Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit Biologischen Arbeitsstoffen

(Biostoffverordnung – BioStoffV)

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV)

Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)

Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch elektromagnetische Felder

(Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern – EMFV)

Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch künstliche optische Strahlung

(Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung – OStrV)

Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen (Lärm- und Vibra-

tions-Arbeitsschutzverordnung – LärmVibrationsArbSchV)

 

Technisches Regelwerk zu den Arbeitsschutzverordnungen
www.baua.de

AMR 3.2: Arbeitsmedizinische Prävention

ASR V3: Gefährdungsbeurteilung

TRBS 1111: Gefährdungsbeurteilung

TRGS 400: Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

TRBA 400: Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei

Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen

Technische Regeln zur Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung – TRLV Lärm

Technische Regeln zur Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung – TRLV Vibrationen

 

Vorschriften und Regelwerk
www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln

DGUV Vorschrift 1

(Arbeits-)wissenschaftliche Erkenntnisse der BAuA

Veröffentlichungen der Arbeitsschutzbehörden der Bundesländer

weitere Regeln der Technik, z. B. Normen, Branchenstandards, Veröffentlichungen von Verbänden
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http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/asig/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg
http://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018
http://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018
http://www.gesetze-im-internet.de/hag/
http://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004
https://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/
https://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/
http://www.gesetze-im-internet.de/biostoffv_2013/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/biostoffv_2013/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/gefstoffv_2010
https://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/
http://www.gesetze-im-internet.de/emfv/
http://www.gesetze-im-internet.de/emfv/
https://www.gesetze-im-internet.de/ostrv/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ostrv/index.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/laerm-und-vibrations-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/laerm-und-vibrations-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.baua.de/DE/Home
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/AMR/AMR-3-2
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/ASR/ASR-V3
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBS/TRBS-1111
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRGS/TRGS-400
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBA/TRBA-400
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRBA/TRBA-400
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRLV/TRLV
https://www.baua.de/DE/Angebote/Regelwerk/TRLV/TRLV-Vibration-Allgemeines
https://www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln/vorschriften/index.jsp
https://publikationen.dguv.de/regelwerk/dguv-vorschriften/2909/dguv-vorschrift-1
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